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Uo. 13. Dienstag, den 28 . Januar. 1902.

Bekanntmachung.
Samstag , den I . März 1902,

Nachmittags 3 Uhr, werden die den
Eheleuten Spezerei- Händler Wilhelm
Silbereisen zu Dotzheim u.Dorothea,
geb. Herborn , gehörigen, in der Gemarkung
Dotzheim bclegenen Immobilien, bestehend
aus

1. einem zweistöckigen Wohnhaus mit
Nebenbau, einer Scheune und einem
Echweinestall nebst Hofraum. Stock-
buchs-No. 887, belegen in der
Römergasse zwischen Peter Hcrborn
und Georg Adam Heil Erben, Taxe
11,000 Mark;

2 zwei Gürten, sieben Aeckcrn und
zwei Wiesen, taxirt zu 5658 Mark,

zusammen auf 16,658 Mark taxirt, in dem
Gemeindezimmcr zu Dotzheim zwangsweise
öffentlich meistbietend versteigert. § 265

Wiesbaden , den 21. Januar 1902.
Königliches Amtsgericht 12.

Bekanntmachung.
Dienstag , den 11. März 1992,

Nachmittags 4 Uhr, wird das den Ehe¬
leuten Alois Schaal und Marie , geb.
Butzbach, zn Wiesbaden gehörige drei¬
stöckige Wohnhaus nebst Hofraum, belegen
an der Kleinen Kirchgasse zu Wiesbaden
zwischen Ludwig Korn Wittwe und Andreas
Epple, taxirt zu 35,000 Mark, im hiesigen
Ferichtsgebäude, Zimmer No. 98, öffentlich
meistbietend zwangsweise versteigert. § 265

Wiesbaden , den 18. Januar 1902.
' Königliches Amtsgericht 12.

Bekanntmachung.
Die Termine zur Prüfung über die BefähigungIum Betriebe de?Hufbcscblaggewerbcs sind für dos. Vierteljahr des Jahres 1902 wie folg,

estgesetzt:
n Diez auf den 8. Februar 1902
„ Dittenbnra „ „ 7. März 1902,
„ Frankfurt a. M. „ „ 7. Februar 1902,
„ Wiesbaden „ „ 29. März 1902.

Meldungen zur Prüfung sind unter Ein¬
sendung:

1. des Geburtsscheine»,
2. etwaiger Zeugnisse über die erlangte tech¬

nische Ausbildung,
3. einer Erklärung darüber, ob und bejahenden¬

falls wann und wo der sich Meldende schon
einmal erfolglos einer Hnsfcbiniedepriifung
sich unterzogen bat und wie lange er nach
diesem Zeitpunkte— was durch Zeugnisse
nackznweisen ist — berufsmäßig thätig
gewesen ist,

4. der PrüsnnaSgebühr von 10 Mk. nebit
5 Pf. Postbestellgeld an den am Orte der
Prüfung wohnenden Königl. Krcis-
thierarzt, welcher der Porsitzende der
Pruinngs-Comniisfiaii ist. zn richten.

Die Prüfungs-Ordnung für Huisedmiede ist
M Regicnings-Anitsblatt vo» 1885S . 62/63 und
tn Frankfurter Amtsblatt des!. Js . Seile 58/59
die Erweiterung des § 3 derselben im Negierungs-
Amtsblatt von 1894 Seite 260 und von 1896
Seile 151, sowie im Frankfurter Amtsblatt von
1894 Seite 266 67 und von 1896 Seite 195 ab-
gcdruckt.

Wiesbaden, den 15. Januar 1902.
Der Regierungs- Präsident. I . V.: gez. Bake.

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden, den 20. Januar 1902.

Der Polizei-Präsident. K. Prinz V. Ratibor.

Auszug
aus der Poiizei-Pcrordniing, betreffend das Melde¬

wesen vom 17. Februar 1800.
8 6. Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremde(Badegäste, Reffende rc.),
welche in Privathänsern für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen, sind binnen 24 stunden
durch den Wohnungsgeber bei dem Büreau des
Polizeireviers an- bezw. abzumelden.

Gast- und H-rbergswiitbe haben täglich bis
11 Uhr Vormitiaxs alle während des vorher-
gegaiigeuen Tages oder während der Rächt an-
oekommenen bezw. abgercisten Fremden bei dem
Bureau des Polizei-Reviers aii- bezw. abzumelde».

Die Meldung der Fremde» gefchiebt schmtlich
durch zivei Meldezettel, welch- enthalten müffen:
Vor- niid Zuname, Stand oder Gewerbe, Geburts¬
und Wohnort und Nationalität des Fremden.

Die Gast- und Hcrbergswirthe sind verpflichtet,
ein Fcciudcnbnch nach dem Muster4 zu halten,
dasselbe einem jedenFrcmdeli alsbald nach seiner An-
kniift zur Eintragung vorzulegcn uub ans die richtige
und vollständige Ausfüllung der Rubriken zu achten.

Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur
öffentlichen Kerrutniß gebracht.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz V. Ratibor.

Bekanntmachung.
Zur Perbütimg von Ungliicksfällen auf nn-

bkwachten Eisenbahnübergäiigenweise ich daraiif
hin, daß die Führer von Fuhrwerken, wenn sie mit
denselben Bahnübergänge mit Hintansetzung der
nöthigen Vorsicht überschreiten, nickt nur sich selbst
niid die ihnen anvertranten Tbiere gefährden,
sondern sich auch einer empfindlichen Bestrafung
auf Grund des 8 316 Strafgesetzbuches für das
deutsche Reich anssctzen.

In gegebenen Fällen wird unnachsichtig ein-
gcschritten und die erfolgte Bestrafung dei
Schuldigen öffentlich bekannt gegeben werden.

Ich bringe Dieses hiermit wiederholt zur all¬
gemeinen Kenutuiß mit dem Bemerken, daß vor
einiger Zeit ein mit 2 Pferden bespanntes, be¬
ladenes Fuhrwerk auf einem»»bewachten Feldwegs-
Übergang von einem Personenzng überfahren und
der Leiter des Fuhrwerks, sowie ein Begleiter des¬
selben schwer verletzt worden sind, während ein
Pferd gelobtet und der Wage» zertrümmert wurde.
Das zweite Pferd wurde ebenfalls so erheblich
veiletzt. daß es getödtet werden mußte.

Die Schuld an diesem Unfälle traf den Leiter
des Fuhrwerks, weil er erwiesenermaßenfeinen
Piatz auf dem Wagen so gewählt halte, daß er um
nach einer Seite die Gegend beobachten konnte und
die Pferde antrieb, als ihn sein Begleiter auf das
Herraniinben des Zuges aufmerksam machte.

Der Wagenführer ist dicserhalb von dem zu¬
ständigen Gericht zu einer empfindlichen Strafe
verurtheilt worden. *

Wiesbaden» den 16. Januar 1902.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung.
Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20. September 1867 über die
Polizei-Verwaltung in den neu erworbenen Landes-
kbeilen und der Paragraphen 143 und 144 des
Gesetze? über die allgcmeine Laiidesverwaltnng
vom 30. Juli 1883 wird unter Bezugnahme ans
Paragrapb57 der Weae-Polizei-Berordmingfür dm
Regicrunakbezirk Wicsbod-n vom7. November 1899
mit Zustimmung des Magistrat« für den Umfano
des Polizeibezirks der Stadt Wiesbaden folgende
Polizei-Verordnung erlaffen: A. pp.

8 62.
1. Auf öffentlichen Straßen und in Vorgärten,

sowie an straßenwärts und nach Vorgärten
zn bklegenen Tbüren, Fenstern und Balkancn
ist das AnShängc»und Ausleaen von Wäsche
und das Ansklopfc» und Ansstauben von
Teppichen, Betten, Matratzen und ähnlichen

, Gegenständen verboten. Ausgenommen hier¬
von ist da« Auslegen von Teppichen zrn
Ausschmückung von Fest-Veranstaltungen.

2. Das Ansklovfen von Zimmer-Teppichen und
Läufern ist in Höfen und Gärten innerhalb
der Stadt nur an Werktagen von9—12 Ubr
Vormittags gestattet. Zimmer-Teppiche und
Läufer, deren Flächeninhalt 16 Onadrntwete-
übei-stcigt, dürfe» innerhalb der Stadt über¬
haupt nicht ansgeklopft oder gestäubt werden.

8 75.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung

werden mit Geldstrafe bis zu 80 Mk., an deren
Stelle im Nnvcrmögcnsfalle eine Haftstraße bis zu
3 Taaen tritt, bestraft. *
Der Polizei-Präsident. K. Prinz von Ratibor.

Bekanntmachung.
Es wird darauf bingewiescn, daß es im eigenen

Interesse der Arbeitgeber liegt, bei Errichtung oder
wesentliche» Veränderungen ibrer gewerblichenAn¬
lagen den Königlichen Gewerbeaufsichtsbeamten
(Gewerbe-Inspektor) zn Ralbe zu ziehen, damit zur
Vermeidung nachträglicher Weiternnaen und un-
nöthiger Kosten von vornherein diejenigen Ein¬
richtungen getroffen werden können, derene« zur Er-
füllnna der durch die Bestimmungen der 88 120», ä
der Gewerbeordnung de» Betriebsunlernehmcru
ouserlegten Pflichten bedarf. *
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §8 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20. September 1867 über die
Polizei-Verwaltung in den neu erworbenen Landes-
theilen, sowie der 88 14$ »nd 144 des Gesetzes
über die allgenieine Landes- Verwaltung vom
30. Juli 1883 wird mit Zustimmung des Ge-
meindevorstandcs für den Geltungsbereich der
Polizei-Verordnungv. l. Angust IN9 nachstehende
Polizei-Verordnung erlassen:

Der Schlußsatz der Position o iit_§ 68 der
vorerwähnten Polizei-Verordnung erhält hinfort
die nachstehende Fassung:

„Die Gruben sind entweder mit Malierwerk
zu Lbeiwölbeu oder mit eisernen Platten,
bezw. mit mindestens 4,5 cm starken in
Rahmen liegende» Bohlen gut schließend zu
überdecken. Bereits vorhandene Gruben
welche dieser Borschrist nicht ent¬
sprechen, müssen binnen Jahresfrist
nach Beröffenllichnng dieser Ver¬
ordnung entweder vorschriftsmäßig
hcrgesteltt, oder beseitigt werden.
Ausnahme» find in widerruflicher Weise zu¬
lässig, wenn nach übereinstimmendem Er¬
messen der Polizei- und der Gemeindebehörde
durch den Betrieb der betreffenden Anlagen
keine Mißstände entstehen." *

Ter Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung.
Die nachstehende durch Beschluß der Stadt-

Verordneten-Vcrsaininlu»g vom 13. September cr.
und des Bezirksausschusses vom 27. September cr.
genehmigte Marktgcbübreii-Ordiinng saninit Tarif
bringen wir biermit mit dem Bemerkeu zur öffent¬
liche» Kenntlich, daß die Ordnung mit dem beutigcn
Taae in Kraft tritt und der neue Marktplatz vom
9. Dezember ab bezogen wird.

Wicsbadcn, den8. Dezember 1901.
Der Magistrat. In Vertr. : Hetz.

Ordnung,
betr. die Grhebnnq von Marktstandsgeld
auf den Märkten in der Stadt Wiesbaden.

8 i.
Auf Grund des868 der Reichsgewerbeordnung,

des Gesetzes betr. die Erhebung von Marktstands¬
geld, des 8 II des Comminiaiabgabciigcsetzes und
des8 180 des Znständigkeitsgesetzes wird für den
Gebrauch öffentlicher Plätze und Straßen zum Feil-
bietcn von Waarei, ei» Marktstandsgeld nach dem
bcigegebenen Tarif erhoben.

8 2.
Das Marktstandsgeld wird von Einheimischen

niid Ortsfremden gleichmäßig erhoben.
8 3-

Bei der Bercchiiung werden Brnchlheile eine?
Tages als ganze Tage und Brnchtbcile eines
Pfennigs für einen ganzen Pfennig berechnet.

8 4.
Da» Standgeld wird entweder für jeden

Markttag für sich oder auf Antrag der Betheiligten
im Voraus für ein Vierteljahr erhoben. Im
letzteren Fall werden für jedes Vierteljahr nur
sechzig Markttage in Ansatz gebracht; die hierüber
ertheilte Quittung des Äcciseamts ist zu jedem
Markttag mitzudnugen und ans Verlanaen vorzu-
zeigen; wird die Quittung nicht vorgelegt, so ist
da« für den Einzcltag festgesetzte Slanbyeld zu
entrichten; hierbei ist es gleichgültig, ob der Stand¬
ort mehr oder weniger als sechzig Tage im Viertel¬
jahr eingeiioinmen worden ist.

8 5-
Das Marktstandsgeld ist bei der Einnahme

des Platzes an de» dazu bestininiten Beamten bei
Acciseverwaltung und zwar ans dem dort befind¬
lichen Marktbüreau gegen Empfang von Markt-
scheincn(Quittungen über den gezahlten Betrag)
zu entrichten.

8 6.
Die empfangenen Quittiliigen sind nicht über¬

tragbar.
8 7-

Eine den Wortlaut dieser Ordnung und des
Tarifs enthaltende Tafel wird während der Markt¬
zeit auf dem Marktplatz öffentlich ansgehängt.

8 8.
Wer die Zahlung des Standgeldes verweigert,

bat die sofortige Wegmessung vom Marktplatz zn
gewärtigen.

8 9.
Die Maaren und die auf dem Standplatz

errichteten Bliden«. s. w. haften für die Entricht¬
ung des Standgeldes.

8 io.
Beschwerden gegen Anforderung oder die Höhe

des Standgeldes sind an den Magistrat zu richten,
unbeschadet der vorherigen Anrufung des Accsse-
Jnspeciors; der angeförderte Betrag ist indessen
zunächst zu zahlen.

814.
Wer das Marktstandsgeldzu hinterziehen ver¬

sucht, wer den Markt ohne Zahlung de» Stand¬
geldes verläßt oder den sonstigen Bestimmungen
dieser Ordnung zuwiderhaudelt, verfällt in eine
Ordnungsstrafe bis zu 80 Mark.

8 42.
Die Marktstandsgeldcr unterliegen der Bei¬

treibung im VerwaltunaSzwangSverfahren, ebenso
die vom Magistrat fcstgesetzre» Ordnungsstrafen.

813 .
Diese Ordnung tritt mit dem Tag der Ver¬

kündigung in Straft. Der Magistrat.
Tarif

über das Marktstarrdsgeld für die Märkte
in der Stadt Wiesbaden.

A. Für den Wocheumarkt ans dem Markt¬
platz und Umgebung»

1. Für die Benutzung einer Bude für einen
oder eines Zellstandes Quadratmeter

a) zum Verkauf von Fischen 20 Vf.
d) von Obst und Blumen

während der Marktzeit,
also mit Anschluß der
Nachmittage. 10 Pf.

2. Für das Fcilhalten auf Markt¬
tische,i und sonstigen, von der
Markt-Verwaltung gelieferten
Gestellen. 15 Pf.

3. Für da« Feilhalten von
Waaren auf Tragtüchern oder
aus freiem Boden ausgcbreitet 10 Pf.

4. Für Waaren.welche unmittelbar
aus Körben, Kisten, Fässern,
Bütten,Eimern,Gcflügclkäfigen
(Steigen) u. s. w. verkauft
werden für das Stück . . . 5 Pr.

5. Von 1 zweispännigeii Wagen 40 Pf.
6. Von1 einspännigen Wagen. 30 Pf.

7. Van einem-Karren oder vier¬
rädrigen Handwagen. . . . 20 Pf.

8. Von einem zwei- oder cin-
rädrigen Handwagen(Schieb¬
karren) . 10 Pf.

9. Für ein Stück größeres Wild
(Hirsch,Wildschweiii,Rehu.s.w.)
pro Stück. 20 Pf.

10. Für kleinere« Wild, ferner für
Gänse, Kapaunen, Truthähne
Schnepfen pro Stück. . . . 10 Pf.

11. Für anderes Geflügel außer
No. 12 . 5 Pf.

12. Für Hähne, Hühner, Tauben,
Kram,netsvögel, Wachteln pro
Stück . . . 2 Pf.

KB. Für das von Händlern mit Fischen etwa
verbrauchte Wasser aus der Wasserleitung ist nach
dem Tarif des städt. Wasserwerks zu bezahlen.
Ei» Gebühr für die Ileberlassung der Markttische
wird nicht besonders erhoben.
« . Für den Wochenmarkt in der Onerstratze»

13. Für das Fcilhalten auf Markt-
tiscbeii und sonstigen von der
Markt-Verwaltung gelieferten
Gestellen für den Quadratmeter 10 Pf.

14. Für das Fcilhalten auf Trag-
tüchern oder auf freiem Boden
ausgebreitct. 5 Pf.

15. Für da»FcilhaltenvonWaarcn,
weiche unmittelbar aus Körben,
Kisten,Säcken.Fässer», Bütten,
Eimern, Geflügel- Käfigen,
(Steigcn)n.s.w.verknustwerden, _
für das Stück . 3 Pf.

e . Für den Fruchtmarkt»
16. Für einen Wagen mit Frucht

jeglicher Art . 50 Pf.
17. Für einen Karren mit Frucht 40 Pf.
18. Für einen Wagen mit Heu oder

Stroh . 30 Pf.
19. Für einen Karren mit Heu oder

Stroh . 15 Pf.
20. Für Marktwaaren auf freiem

Boden ausgestellt pro Quadrat¬
meter . . 10 Pf.

o . Für den Krammarkt(Andreasmarkt)»
21. Für Vcrkausssiellenauf dem

eigentlichen Krammarkt pro
Quadratnieler . 20 Pf.

22. Desgl. auf dem Gefchirrmarkt
für Porzellan-, steinerne»nd
irdene Waaren für den Qua¬
dratmeter. 15 Pf.

Bekanntmachung.
Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß

aebracht, daß auf Grund des 86 des Straßenbau-
statnts vom 19. Januar 1882 durch überein¬
stimmenden Beschluß des Magistrats und der
stadtverordncten-Versammlung für das Rechnu»as-
jabr 1901/1902 für die Planirung, die Pflasterung
oder sonstige Befestigung der Strcchendämmc, für
die Trottoiranlagen und Straßenrinnen die nach¬
stehenden Einheitspreise fcstgestellt worden sind:

1. Für 1 gm Granit- Fahrbahn-
Pflaster mit Pechfugcndichtung
ans Ge stück . 21.00

2. Für 1 qm desgl.ohne Pech fugen-
dichtnng auf Gestück. . . .

3. Für 1 gm desgl. mit Pechfugen-
dichtiing und ohne Gestück. .

4. Für 1gm desgl.ohne Pechfngen-
dichlnng und ohne Gestück. .

5. Für 1gm Basalt-od.Melaphyr-
Fahrbahnpflaster mitPechfngen-
dichtung aus Gestück. . . .

6. Für l gm desgl. ohne Pechfugen¬
dichtung auf Gestück. . . .

7. Für 1 gm desgl. mit Pechfugen-
dichtung und ohne Gestück. .

8. Für 1gm desgl. ohne Pechsngen-
dichtnng und ohne Gestück. .

9. Für 1 gm Einsahrt-Uebergang
oder Rinnenpflastcr. . . .

10. Für 1 gm Trottoirpfiaster
(Melaphyr oder Basalt) . .

11. Für 1 gm Asphalt-, Cemcnt»
oder Sleinzeugtrottoir . . .

12. Für 1lfd.mBordsteineinfassung
aus Basaltlava auf Beton. .

13. Für 1lfd.mBordsteincinfaffnng
ans Granit auf Beton . . .

11. Für 1 gm Chanffirnug. . .
15. Für 1 gm provisorische Jcchr-

bahnpflasteriuig.
~ür 1 gm Fahrbahnregulirinig
Verstellung der Straßenrinnen-
Einläffe pro Frontmeter . .

18. Für Aussührcn von Erdarbeiten
im Auftrag und Abtrag

Jstkosten»nd 10°/» Zuschlag.
Für 1 lsd. m Baumpflanzung
(zweireihig) . 5.00 Mt.
Für 1 lfd. m Baumpflanzung
(einreihig) . 2.50 .
Für 1 lfd. m Beleuchtungs-
Einrichtung . 2.0© „

Bei der Einziehung von derartigen Koste»
finden die vorstehenden Preise Anwendung. *

Der Magistrat. In Vertr.; Frobkniu - .

16.
17.

19.
20.

21.

21.00 Mk.
20.20 ff

18.7» 9

17.90 U

15.80 m

14.90 •

13.40 m

12.50 m

12.20 9

8.70 »

10.40 9

9.90 9

10.20
4.10 9

3.90
2.05 •
5.50 9
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Preise für Naturalien nud andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
vom 19. bis cinschl. 25. Januar 1902.

I . Ilruchlnlarkt.
Hafer . p. 100 K.
Stroh
Heu

Ochsen:

100
100

II . Dleymurkk.

Kühe:

p. 50 K.
60 „

p- 50 ..
ii 50 „
• P* „

I. Onalltät
H. . . .I. Qualität
II.

Schweine . . . .
Kälber.
Hammel. . " "

III . Aictnakien.
Butter . p. K.
Eier . p. 25 St.
Handkäse . . 100 „
Fabrikkäse . ,100 '
Eßkartoffeln . . . p. 100 K.
Kartoffeln . p. K.Swiebeln. . „wiebeln. p. 50 K.
Blumenkohl . . . . p . St.
Kopfsalat . „

b&Älli.
preis
AI A
16 80
7 -

io!—
72
67
66
59

128
1 50
128

2 40
2 50
7
4
4 50

— 7
-16

—40
—Il5

Ni -dr.
5«i».
A | A
16 40
6 20
920

70
65
65
56

1 16
10
20

20
175
4 —
3 60
3 50

6
14

Grüne Bohnen .
Wirsing . . . .
Weißkraut . . ..
Weißkraut . . .
Roibkrant . . .
Gelbe Rüben . .
Weiße Rüben . .
Kohlrabi, obererd.
Kohlrabi . . . .
Grünkobl . . .
Römisch-Kohl . .
Petersilien . . .
Borre.
Sellerie . . . .
Saure Kirschen .
Stachelbeeren . .
Pieißklbccren . .
Tran den . . . .
Acpfel . . . .
Birnen . . . .
Zwctschen . . .
Kastanien . . .

p.

p. K.

50 K.
p. K.

p. St.

blichst
preis.
* 4

80
- 80

—!50

'Weit.
Pr -is
A »

12
5

12
8

10
14
6

14

70
2

14

p. K.

Eine GanS . . . .
Eine Ente . . . .
Eine Taube . . . .
Ein Hahn . . . .
Ein Hnlni . . . .
Ein Feldhuhn . . .
Aal.
Hecht.
Backfische . .

IV. Mod nnd Zklehk.
Schwarzbrod: Langbrod p. 0,»K.

H L.
Ruud'brod " 0,s K.

L.
Weißbrod: a. 1 Wasserweck. .

l> 1 Milchbrödchen.
Weizcmnehl: No. 0 . p. 100 K.

.. I . 100 „

.. II . 100 „
Noggenmehl: No. 0 . p. 100 „

.. I . .. 100 ..

Höchst.
Preis.
"Ä

8
4
1
1
2

15
52
14
46

3
3

32 50
28
26
24150
221—

'Webt
Preis
M JL
5 —
280

-50

50

V. Meile«.
Ochsenfleisch: von der Keule p. K.

Banchfletsch . „ „
Kuh- oder Rindfleisch . . „ „
Schweinefleisch. . . . * „
Kalbfleisch . „
Hammelfleisch. „
Schaffleisch . „
Dörrfleisch . „
Solberfleisch. „ „
Schinken . „
Sveck ĝeräuchert)
Schweineschmalz
Nierenfett . „ „
Schwartenmagen frisch. . „ „

geräuchert..
Bratlvnrst . „ „
Fleischwurst. . . . . . .. „
Leber-u. Blutwurst : frisch „ „

geräuchert „

Höchst.
Preis.

Webt.
Preis.

§
44
28
32
60
40
20

60
60
84
80
60
80
60
80
60
40
96
80

Wiesbaden , den 25 Januar 1902. Städt . Aeeise-Anrt.

Bekanntmachung,
betr. An- und Abmeldung von Gemerbebetrikb.en.

Die hiesigen Gewerbetreibenden werden zur
Vermeidung von Verstößen gegen die bestehenden
gesetzlichen Bestimmungen daraus ausmerksam ge¬
macht, daß gemäß8 52 des Gewerbesteuergesetzes
vom 24. Juni 1891 und der dazu ergangenen
Anweisung des Herr» Finanzministers vom
4. November 1895, Abschnitt VI, Artikel 25. ein
Jeder , welcher hier den Betrieb eines be¬
stehenden Gewerbes anfängt , dem
Magistrat vorher oder spätestens gleichzeitig mit
dem Beginn des Betriebes Anzeige davon zu
machen hat. Die Anzeige hat schriftlich zu erfolgen;!ie kann auch im Rathhaus,Zimmer No.5,münd-ich während der üblichen Vormittags-Dienststnn-
den zu Protokoll gegeben werden.

Die Verpflichtung trifft auch Denjenigen,welcher
a) das Gewerbe eines Anderen übernimmt

und sortsetzt,
b) neben seinem bisherigen Gewerbe oder

an Stelle desselben ein anderes Gewerbe
anfängt.

Wer die gesetzliche Verpflichtung zur Anmel-
>11116 eines steuerpflichtigen Gewerbes innerhalb der
öorgeichriebenen Frist nicht erfüllt, versällt nach
§70 des Gewerbesteuergesetzes in eine dem dovvelten
Betrag der einjährigen Steuer gleichen Geldstrafe,
daneben ist die vorenthaltene Steuer zu entrichten.

Das Anfhörc » eines steuerpflichtigen Ge¬
werbes ist dagegen nach§ 10, Absatz2 des Gesetzes
vom 14. Juli 1893 und dem Artikel 23 der eil
Anweisung bei dem Herrn Vorsitzenden der für die
Veranlagung ' »ständigen Stcncrausschüsse der
Gewerbesteuerklassen1 und 2 und 3 und 4
schriftlich abznmclden.

Wird ein Gewerbebetrieb cinacstellt, aber nicht
rechtzeitig abgemeldet, so ist die Gewerbesteuer nach
8 33 des Gewerbesteuergesetzesfortzuentrichten. *

Der Magistrat. — Steuerverwaltung. Heß.

Staats - und Gemeindesteuer.
Die Erhebung der4. Rate sJannar, Februar,

März) Steuern und sonstigen Abgaben erfolgt
vom 15. Januar an straßenweise nach dem auf
dem Stenerzettel angegebenen Hebcplau. Die
Hebetage sind nach den Anfangsbuchstabe »»
her Straße »» wie folgt festgesetzt(die auf dem
Stenerzettel angegebene Wohnung ist für da?
laufende Rechnungsjahr maßgebend):

OPQ am 29. Jan . n. 1. Febr.
R am 3. und 4. Februar

STUV am 5„ 6. u. 7. Februar
WYZ und außerhalb des Stadtberings

am 8., 10. u. 11. Februar.
ES liegt im Interesse der Steuerzahler, daß

sie die vorgeschriebencn Hebctage benutzen, nur
dann ist rasche Beförderung möglich.

Das Geld, besonders die Pfennige, sind genau
abzuzählen, damit Wechseln an der Kasse vermieden
wird. *

Städtische Stenerkasse,
Rathhaus, Erdgeschoß, Zimmer No. 17.

Accise -Rückvergütnng.
Die Accise-Rückvergütungsbeträge ans vorigem

Monat sind zur Zahlung angewiesen und können
gegen Empfangsbestätigung im Laute diese« Monats
>t der Abfertigungsstelle, Nengasse 6a , Parterre,
rinrichmerei, während der Zeit von 8 Vormittags

bis 1 Nachmittags und 8—6 Nachniittags in
Empfang genommen werden.

Die bis zum 31. d. M. Abends nicht erhobenen
Accise- Rückvergütungenwerden den Empfangs¬
berechtigten abzüglich Posiporto durch Postanweisung
übersandt werden. *

Wiesbaden , den 17. Januar 1902.
Städt . Accise-Amt.

Verdingung.
Die Anfertigung i»nd Aufstellung von

4 Mineralwasser -Trinkhallen auf verschiedenen
Plätzen der Stadt Wiesbaden soll im Wege der
öffentlichen Ausschreibung verdungen werden.

Verdingungsunterlagen können, soweit der
Vorrath reicht, Vormittags von 9 bis 12 Uhr, im
Rathhanse, Zimmer No. 41, gegen Zahlung von
50 Pfg . bezogen werden.

Es iverden nur diejenigen Angebote im Termin
bekannt gegeben, beziehungsweisebei der Zuschlags-
crtheilung berücksichtigt, zu denen die diesseits ab¬
gegebenen Unterlagen benutzt werden.

Verschlosseneu. mit der Aufschrift„ H. A . 60"
versehene Angebote sind spätestens bis

Donnerstag , den 30 . Januar 1902,
Vor,nittags 9'/- Nhr,

hierher cinzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinendenAnbieter. *
Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden » den 20. Januar 1902.

Stadtbauamt , Abtheilung für Hochbau.
Kcuzmer, Königl. Banrath.

Bekanntmachung.
Znfolae Beschlusses des Landesausschussek de-

BezEksverbandes des Regiernnasbezirks Wiesbaden
soll für das Rechnungsjalir 1901—02 znm Rmd-
vieb-Entschädigungssönds für Lnngensciichc, inilz-
oder rauichbrandkrankcs Rindvieb die dreifache
Abgabe von 15 Pf . für jedes Stück Rindvieh am
28. Februar d. I . erhoben werden.

Die Offenlegung des Rindviebbestands-Ver-
zeichnisses ersolat in der Zeit vom 20. Januar bis
3. Februar d. I ., in den Vormittagsdieiiststunden,
im Zimmer No. 53 des Rathhauses und weiden
die Besitzer von abgabepflichtigen Tbieren ersucht
Einsicht vo »» den» Verzcichniß nehme »» nun
etwaiae Anträge auf Berichtianng stellen zu wollen.

Wiesbaden , den 14. Janiiar 1902. *
_Der Maaistrat . In Verlr. : Körner «_

Verdingung.
Die Gestellung der bei dem Stadtbauamt,

Abtbeilnng für Straßenbau , in der Zeit von:
1. April 1902 bis 31. März 1903 erforderlichen
Fttl >renle »strt»»gen , und zwar bei der Aus¬
führung:

a) städtischer Straßenbautcn,
b) der Straßcnreinignng bei Tage,

soll verdungen iverden.
Die Verdingunas-Unterlageii können während

der Vormittags - Dienststnnden im Rathhause,
Zimmer No. 44, cingeseben oder von dort gegen
Zahlung von 1 Mk. hczogeu werden.

Verschlossene und mit entsprechender Aufschrist
versehene Angebote sind bis spätestens

Montag , den 3 . Februar 1902,
Vorniittags 1l Nhr,

bei Unterzeichneter Abtbeilnng einzureichen, zu
welcher Zeit die Eröffnung der Angebote in Gegen¬
wart etwa erschienener Vieler stattfinden wird. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den 18. Januar 1902.

Stadtbauamt , Abtbeilnng für Straßenbau.
I . V.: Scheucrniann.

Verdingung.
Die Abnahme der anf de» städtischen Lager¬

plätzen, Banhösen rc. im Laufe des Rechnungs¬
jahres 1902 sich ergebenden Abfälle an Knocke« ,
Lumpen , Glasscherben , Papier aller Art,
Alteisen , Krlpfer , Zink ie . soll im Wege der
öffentlichen Ausschreibung wiederholt verdungen
werden.

Verdingungsnitterlagen können während der
Vormittagsdienststiindeii im Rathhause, Zinimer
No. 44, eingesehen, von dort auch gegen Zahlung
von 50 Pfg . bezogen werden.

Postmäßig verschlossene und mit entsprechender
Anfschrift versehene Angebote sind bis

Donnerstag , den 6. Februar 1902,
Vor,nittags 11 Uhr,

einznreichen, zu welcher Zeit die Eröffnung der
Angebote in Gegenwart etwa erschienener Bieter
stattsinden wird. *

Znschlagsfrist: 4 Woche».
Wiesbaden , den 23. Januar 1902.
Stadtbauamt , Abtheilung für Straßenbnu.

In Vertr . : Scheuermann.

Bekanntmachung.
Ermäßigung der Cokes-Preise.

Die auf der städtischen Gasanstalt gewonnenen
Cokes werden in den nachstehenden, für die ver¬
schiedenen Feuerungen vorzüglich geeigneten Sor-
tirungen und zu den beigesetzlcn wesentlich
ermäßigten , von Montag, den 23. Dezember, ab
gültigen Preise» znm Verkauf gestellt:

1. Sorte : Gesiebte Nuß -Cokes znm Preise
von Mk. 2.20.

2. Sorte : Gegabelte Stii «k-Cokcs zum Preise
von Mk. 1.90,

3. Sorte : Gesiebte Ktein -Cokes zum Preise
von Mk. 1.80

für je 100 kg ab Gasfabrik.
Ans Wunsch der Abnehmer werden die

Cokes nach den Häusern und Lagerplätzen gefahren
und ist gegebenen Falles für jede Menge bis zu
500 kg nachstehende Vergütung zu leisten: in der
ersten Zone Mk. 1.—, in der zweiten Zone Mk. 1.25,
in der dritten Zone Mk. 1.50.

Die Cokes können sowohl in offenen Wagen¬
ladungen, als auch ohne Preisaufschlag in Säcken
bezogen werden, in welch' letzterem Falle die Cokes
auf die Lagerplätze befördert werden, voraus¬
gesetzt, daß diese Lagerplätze nicht zu weit entfernt
sind und bequem erreicht werden können.

Bestellungen werden in keinem Falle auf der
Gasanstalt und auch nicht brieflich, sondern aus¬
schließlich in dem Verwaltungsgebäude,
Marktstraße 16, Zimmer No. 1a, Vor - und
Nachmittags , während der üblichen Dienststunden
gegen Baarzahlnng entgegengenommen, woselbst
auch jede weiter gewünschte Auskunft, insbesondere
auch über Vorrath und Zeit der Lieferung,
ertheilt wird. *

Der Director
der städt. Wasser-, Gar - u. Elektr.-Werke.

Muchall.

Freiwillige Feuerwehr
au der obere« Platterstras ;e.

Die Mannschaftender Leiter - ,,.
Sprißcnabtheilnng an der oberen
Platterstiaßc werden anf Dienste,g»
den 2« . Januar l . I . , Slbends
7 Uhr , zu einer Geiieralversannn-
lung bei Herrn Ritter cingeladen.

Tagesordnung : Führerwabl.
Zahlreiches, pünktliches Erscheinen

erwünscht.
Wiesbaden , den 25. Januar 1902.

Der Branddncctar . Schenrer.

Zum Scliutzcder Feuer -Telegraphen.
Die §§ 317 und 318 de? Deutschen Reichs-

Strafsteseybnches bedrohen denjenigen, welcher gegen
eine, zu öffentlichen Zwecken dienende Tclegrapben-
Anstalt vorsätzlich oder fahrlässiger Wrife Hand¬
lungen begebt, welche die Benubüng dieser Anstalt
verhindern oder stören, mit Kefängnißstrafe bis zu
3 I,ihren , bezw. mit Geldstrafe bis zu 900 Mk.
Jndeni wir hiermit daraus aufmerksam machen,
daß nnch der hiesige Fener-Telegraph als eine zu
öffentliche» Zwecken dienende Teiegraphen-Anstalt
anzuscben ist, lveiien wir gleichzeitig darauf bin,
daß eine Verhinderung oder Störung in der Be¬
nutzung dieser Anstatt unter Anderem dadurch ver¬
ursacht Iverden kann, daß die Isolatoren oder die
Leilungsdrähte beschädigt, oder daß durch Vei-
scblinanna der Drähte sogenannte Erdvcrbindungen
herbeigesübrt werden.

Solche Erdverbindungenkönnen dadurch ent¬
stehen, daß die Lcitnngsdräbte mit Tüchern, Vor¬
hänge», Fahnen, Bangerüsttheilen und dergl. in
Berührung gebracht oder durch Ziehen vo» Leitungen
anderer elckrrischer Anlagen des Fener-Tclegraphen-,
der Feuer-Telephone- uiid Alarinleitnngenverwickelt
werden.

Es liegt daher alle Ursache vor, bei
Einrichtungen vo» Baugerüsten, sowie bei der
Dccoratioii von Häusern und Straßen und Her-
stellleng elektrischer Anlage» jede Beschädigung der
Telegräphenleitung und jede Berührung der Drähte
sorgfältig zu vermeiden.

In allen Fällen aber werden im Interesse der
Feuersicberheit unserer Stadt die Geschäftsleute und
Hausbesitzer, welche eine derartige Beschädigung
veranlaßt oder wahrgenommen haben, ersucht, dies
sofort auf der Feuerwache, Ncugasse 6 , auzeige»
zu wollen, damit die umgehende Beseitigung des
Betriebshindernisses durch den städtischen Brand-
Director veranlaßt werde» kann. *

Der Brand -Director.

Bekanntmachung.
Dienstag , den 28 . Januar 1902,

Mittags 12 Uhr, werden in dem Ver¬
steigerungslokale Mauergasse 16:

3 compl . Betten , 1 Flnrtoilette,
1 Spiegelschrank , 1 Eichen-
Kleiderschrauk, 1 Waschconsole
mit rother Marmorplatte,
1 Chlinderbürean , 1 Nachttisch,
20 versch. Lüster , 2 Ampel »,
5 Bogenlampen , 1 engl .Lampe,
2 elektr. Stehlampen , 80 elektr.
Beleuchtungskörper , 4 Majol .-
Kamine ,2 Gaskamine , 1 Kami»
mit rothen Kacheln, 1 Kohlen-
Osen 2 Gasbadeöfen . 4 Bade-
Oefen , 8 Bade - Wannen,
2 Marmorwaschtische ,1 Wasch¬
becken, 3 Spültische , 4Zimmer -,
2 Majolika -, 8 Fayence - und
2  meiste Closets , 2 Radiatoren
und 1 Benler

öffentlich zwangsweise
versteigert.

Wiesbaden , den

gegen Baarzahlnng
]?255

27. Januar 1902.
Salm,

Gerichtsvollzieher.
Neubau eines Infanterie - Kaser»,e-

menis am Barbarossaring z», Mainz . Die
Ausführung von Slnstrcichcr - und Maler¬
arbeiten , veranschlagt mit 28,970 Mk., soll in
einem Loose öffenllich verdungen werden. Ver-
dinguiigsunterlagen liegen im Neuban-Büreau,
Sömmeringstroße 3, werktäglich während der
Büreaustnnde» aus . Verdingungsauschläge können,
soweit vorhanden, gegen Erstattung der Selbst¬
kosten ebendaselbst bezogen werden. Die Angebote
sind versiegelt und mit vorschriftsmäßiger' Auf¬
schrift versehen portofrei bis spätestens Donners¬
tag , den 6 . Februar , Vormittags 10 Uhr,
an den Garnison - Baubeamten Mainz III . ein¬
zureichen. Znschlagsfristvier Wochen. F173|

Holz-Bersteigernng.
Dienstag , den 4 . Februar , 11 Uhr

Vormittags anfangend, kommt im Ober-
josbacher Gemeindewald folgendes Holz zur
Versteigerung. ]?315

Im District 10 Schiessplatz:
300 Stück Nochtannen- und Kiefern- Bau¬

stämme von 135 Fmtr.,
36 „ Rolhtannen-Stangen I . Classe,
16 „ „ II . „
3 III.

86 Rmtr. Kiefern-Schichtnutzholz, 3 Mir.
lang,

40 „ Kiefern-Knüppel,
40 „ Buchen- „

930 Stück desgl. Wellen.
Mittwoch , den 5 . Februar , 11 Uhr

Vormittags anfangend, im Distrikt
Sansteig:

35 Rolhtannen-Stangen I. Classe,
94 „ II . „

2060 „ III . „
1710 „ IV. „
550 V.

Oberjosbach , den 25. Januar 1902.
Haupt , Bürgermeister.

Die Feld - und Wasserjagd der
hiesigen Gemarkung, 8400 Morgen enthaltend,
soll Samstag , den 1. Febrnar , Nach¬
mittags 1 Ühr, auf dem Gemeindehause
dahier auf weitere nenn Jahre neu verpachtet
werden. Die Jagd wird zuerst in zwei Theilen
und dann im Ganzen ansgebolen. Die
Gemeinde übernimmt den Wildschaden. Der
hiesige Ort ist Bahnstation und daher bequem
zu erreichen. F315

Eich , den 20. Januar 1902.
Gr. Bürgermeisterei Eich(Rheinhessen).

M enger.

DampfW-Falirteii.
Norddeutscher Lloyd in Bremen.

(Ilauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich
Wilhelmstrasse 50.) F 83t

Letzte N̂achrichten übet die Bewehrungen der
Dampfer der Hewj'ork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Aller“ nach Newyork, 23. Jan . 5 Uhr Kn»,
von Neapel. S.-D. „K. Mar. Ther.“ nach Genua,
24. Jan . 7 UhrYm. in Neapel. D. „Gera“ nach
Bremen, 24. Jan . V'l* Uhr Nm. in Bremerhaven.
D. „Frankfurt “ nach Bremen, 22. Jan . 3 Uhr
Nm. von Galveston. D. „Köln“ nach Bremen,
23 Jan . 12 Uhr ilitt . von Newyork. D. „Weimar“
nach Baltimore, 22. Jan . 12 Uhr Nachts in Now-
York. D. „Darmstadt“ nach Baltimore, 23. Jan.
l ' /a Uhr Nm. von Bremerhaven.—Cuba-, Brasil¬
ien«! La Plata-Linien: D. „Borkum“ nach Ant¬
werpen, Bremen, 22. Jan . von Buenos Aires. D.
„Helgoland“ nach La Bi ata, 24. Januar von Ant¬
werpen. — Ost-Asien- und Australien-Linien:
D. „König Albert“ nach Bremen, 24. Januar von
Gibraltar. D. „Prinz Heinrich“ nach Bremen,
22. Jan . von Shanghai. D. „Hamburg“ (Hamb.-
Amerika-Linie) nach Ost-Asien, 24. Januar in
Hongkong. D. „Sachsen“nach Ost-Asien, 24. Jan.
in Colombo. D. „Kiautschou“ (Hamb.-Amerika-
Linie) nach Ost-Asien, 23. Jan . von Neapel.
D. „Bayern“ nach Ost- Asien, 24. Januar von
Rotterdam. D. „Nürnberg“ nach Havre, Bremer¬
haven, Hamburg, 20. Januar von Penang. D.
„Würzburg“ nach Ost-Asien, 22. Jan . in Yoko¬
hama. D. „Bamberg“ nach Ost-Asien, 24. Jan.
Gibraltar passirt. D. „Neckar“ nach Bremen,
24. Jan . Quessant pass. D. „Grosser Kurfürst“
nach Australien, 23. Januar in Sydney.

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden : Wilhelm Bickef,

Langgasse 20.) F 329
Antwerpen-Newyork-Dien8t. D. „Friesland“

am 15. Januar von Newyork nach Antwerpen
abgegangen. D. „Kensington“ am 20. Jan . vo*
Antwerpen nach Newyork abgegangen (wurda
durch Nebel aufgehalten). D. „Zeeland“ am
20. Jan . in Antwerpen v. Newyork angekommen
(über Southampton). D. „Vaderland“ am 20. Jan.
in Newyork von Antwerpen angekommen. —
Antwerpen-Philadelphia-Dienst. D. „Switzerland,“
am 16. Jan . von Antwerpen nach Philadelphia
abgegangen. D. „Pennland“ am 16. Januar in
Philadelphia von Antwerpen angekommen.

Dnnl und Verlagd« L. Ecbellenhera'Ichen tzos-Buchdruckerei in Wiesbaden,
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